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Text 

§ 385. (1) Handelt der Kommissionär nicht gemäß den Weisungen des Kommittenten, so ist er diesem zum 
Ersatze des Schadens verpflichtet; der Kommittent braucht das Geschäft nicht für seine Rechnung gelten zu 
lassen. 

(2) Der Kommissionär ist berechtigt, von den Weisungen des Kommittenten abzuweichen, wenn er den 
Umständen nach annehmen darf, daß dieser bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde. Der 
Kommissionär hat vor der Abweichung dem Kommittenten Anzeige zu machen und seine Entschließung 
abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 


